
ANLAGE 3 

Funktionsabzeichen der Freiwilligen Feuerwehr 

 

Die Funktionsabzeichen werden auf einem ovalen blauen Grundtuch mit 55 mm Breite und 

65 mm Höhe getragen. 

1.  stellvertretende Gruppenführerin oder 

stellvertretender Gruppenführer 

Rand: rotsilber-gedrillt, 

Stern: rot, einer 

2.  Gruppenführerin oder Gruppenführer Rand: rotsilber-gedrillt, 

Stern: rot, zwei 

3.  stellvertretende Zugführerin oder stell-

vertretender Zugführer 

Rand: silber, 

Stern: silber, einer 

4.  Zugführerin oder Zugführer Rand: silber, 

Stern: silber, zwei 

5.  stellvertretende Leiterin oder stellvertre-

tender Leiter der Feuerwehr 

Kranz: silber, 

Stern: silber, einer 

6.  Leiterin oder Leiter der Feuerwehr Kranz: silber, 

Stern: silber, zwei 

7.  stellvertretende Kreisbrandmeisterin 

oder stellvertretender Kreisbrandmeister 

Kranz: gold, 

Stern: keiner 

8.  Kreisbrandmeisterin oder Kreisbrand-

meister 

Kranz: gold, 

Stern: gold, einer 

9.  stellvertretende Bezirksbrandmeisterin 

oder stellvertretender Bezirksbrand-

meister 

Kranz: gold, 

Stern: gold, zwei 

10.  Bezirksbrandmeisterin oder Bezirks-

brandmeister 

Kranz: gold, 

Stern: gold, drei 

11.  stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin 

oder stellvertretender Jugendfeuer-

wehrwart und Jugendfeuerwehrwartin 

und Jugendfeuerwehrwart 

Rand: rot, 

Emblem: Deutsche Jugendfeuerwehr 

12.  stellvertretende Gemeinde- oder Stadt-

jugendfeuerwehrwartin oder stellvertre-

tender Gemeinde- oder Stadtjugendfeu-

erwehrwart einer kreisangehörigen Ge-

meinde oder Stadt und Gemeinde- oder 

Stadtjugendfeuerwehrwartin oder Ge-

meinde- oder Stadtjugendfeuerwehrwart 

einer kreisangehörigen Gemeinde oder 

Stadt 

Rand: rotsilber-gedrillt, 

Emblem: Deutsche Jugendfeuerwehr 

13.  stellvertretende Stadtjugendfeuerwehr-

wartin oder stellvertretender Stadtju-

gendfeuerwehrwart einer kreisfreien 

Stadt und Stadtjugendfeuerwehrwartin 

oder Stadtjugendfeuerwehrwart einer 

kreisfreien Stadt oder stellvertretende 

Kreisjugendfeuerwehrwartin oder stell-

vertretender Kreisjugendfeuerwehrwart 

und Kreisjugendfeuerwehrwartin oder 

Kreisjugendfeuerwehrwart 

Rand: silber, 

Emblem: Deutsche Jugendfeuerwehr 
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